
 
 
 
 
 

Anmeldung zum Stammeslager 2020 
des VCP Velpe Stamm Johannes 

24. - 26. April 2020 Pfadfinderbildungsstätte Sager Schweiz 
Sandhopskämpe 1 26197 Sage 

 

VCP Velpe | Stamm Johannes, Sommerkamp 1, 49492 Westerkappeln, www.vcp-velpe.de 
IBAN: DE19 4036 1627 0006 2404 01, BIC: GENODEM1WKP, Volksbank Westerkappeln-Wersen 

 
Anerkannte Ortsgruppe des Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) im Land Westfalen e.V. 

Mitglied im Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände (RDP) und im Ring deutscher Pfadfinderverbände (RdP), im Weltbund der 
Pfadfinderinnen (WAGGGS) und in der Weltorganisation der Pfadfinderbewegung (WOSM) und im Deutschen Bundesjugendring (DBJR) 

Teilnehmer/in 

Vorname:  Nachname:  

Geburtsdatum:   

Straße / Nr.:  

PLZ / Wohnort:  

 

Notfallkontakt 

Vorname:  Nachname:  

Mobil-Tel.:  

 

Gesundheit 

Besonderheiten: 
(z.B. Medikamente) 

 
 
 
 

 

Verpflegung 

Lager-Essen:  Normal  Vegetarisch 

 

Anmerkungen:  
(z.B. Allergien) 

 
 
 

 

Wir erlauben unserem Kind… (nur bei Minderjährigen) 

Unternehmungen in Kleingruppen ohne Aufsicht: _  Ja  Nein 

Unter Aufsicht Schwimmen, auch in offenem 
Gewässer: _ 

 Ja  Nein 
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Anmerkungen:  
 
 

 

Teilnahmebedingungen: Weder der*die Teilnehmer*in, noch ein Familienangehöriger leidet an ansteckenden 
Krankheiten oder ist dessen verdächtigt. Eine Teilnahme mit ansteckenden Krankheiten ist nicht 
gestattet. Maßnahmen, die vom hinzugezogenen Arzt für dringend notwendig gehalten werden, werden im 
gegebenen Fall auch ohne Rücksprache mit Erziehungsberechtigten durchgeführt. Teilnehmer*innen dürfen 
im Notfall mit einem Privatfahrzeug transportiert werden. Leiter*innen, sowie der Träger werden von 
jeglichen Haftungsansprüchen freigestellt, die im Zusammenhang mit der vereinbarten und abgestimmten 
Einnahme von Medikamenten durch den*die Teilnehmer*in stehen. Leiter*innen sind in keiner Weise für 
eine solche Tätigkeit ausgebildet. Der*die Teilnehmer*in hat die genannten Medikamente schon mehrfach 
eingenommen (auch in Kombination mit anderen genannten Medikamenten), ohne dass es hierbei zu 
unerwünschten Nebenwirkungen kam. Es wird versichert, dass die genannten Medikamente nach ärztlicher 
Auskunft keine lebensbedrohlichen Nebenwirkungen haben.  
Nach verantwortlicher Entscheidung der Veranstaltungsleitung kann dem*der Teilnehmer*in im Rahmen der 
Veranstaltung Zeit zur freien Verfügung gestellt werden. Weder Leiter*innen noch der Träger haften für 
verschwundene Gegenstände oder für die Folgen selbstständiger Unternehmungen (s.o.). Dies gilt auch 
für Schäden, die durch (oder unter Beteiligung, des*der Teilnehmers*in) an Personen, Fahrzeugen, der 
Unterkunft oder sonstigen Materialien entstehen. Schadenersatzforderungen werden an den*die 
Teilnehmer*in bzw. den*die Erziehungsberechtigte*n weitergegeben. 
Die Teilnehmer*innen und Leiter*innen müssen sich an das Jugendschutzgesetz halten. Daher gilt für 
alle Teilnehmer*innen (unter 16 J.) ein absolutes Alkohol- und (unter 18 J.) Rauchverbot. Während der 
Fahrt folgen die Teilnehmer*innen den Anweisungen der Leiter*innen. Bei groben oder wiederholten 
Verstößen können Teilnehmer*innen –nach Rücksprache mit Erziehungsberechtigten– ohne Begleitung mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause geschickt werden (alternativ können sie auch von einem 
Erziehungsberechtigten abgeholt werden). Die Aufsichtspflicht der Leiter*innen endet in diesem Falle 
zum Zeitpunkt der Abreise. Ich erkläre mich damit einverstanden, die Kosten für diese Fahrt zu 
übernehmen. Die Anmeldung von minderjährigen Teilnehmer*innen muss durch die Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten bestätigt werden. 
Veranstalter ist der VCP Velpe e.V., Sommerkamp 1, 49492 Westerkappeln.  
Die Anmeldung erfolgt über die jeweilige Ortgruppe. Die Aufsichtspflicht liegt bei den 
Gruppenleitungen der Ortsgruppe. 
In Anlehnung an § 72a SGB VIII müssen Teilnehmer*innen ab 16 Jahren ein Führungszeugnis beim VCP Land 
Westfalen eingereicht haben und dürfen keine einschlägigen Eintragungen haben, um an Veranstaltungen 
mit Übernachtung(en) teilnehmen zu können, bei denen Minderjährige anwesend sind. 
Während der Veranstaltung werden von den Teilnehmer*innen Fotos und evtl. auch Videoaufnahmen 
erstellt. Einige Bilder werden zur Dokumentation und Veröffentlichung der Fahrt in der Lokalpresse und 
im Internet verwendet. Falls Sie bzw. der*die Teilnehmer*in nicht mit der Veröffentlichung 
einverstanden ist/sind, ist die Veranstaltungsleitung zu informieren. 
Datenschutz: Ja, ich willige ein, dass die  o.g. personenbezogenen Angaben (Name, Geburtsdatum, 
Adresse, etc.) vom VCP Velpe gespeichert, übermittelt und verarbeitet werden. Die Nutzung der Daten 
wird insoweit gestattet, als sie zur Durchführung und/oder Abrechnung der Veranstaltung erforderlich 
ist. Dies schließt die Übermittlung an den Veranstalter und eventuelle öffentliche Zuschussgeber ein. 
Die Einwilligung erfolgt freiwillig und kann jederzeit durch Erklärung gegenüber dem VCP widerrufen 
werden. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 
gelöscht. 
Hiermit melde ich den*die Teilnehmer*in verbindlich und zahlungspflichtig zum Stammeslager 2020 an. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 50€ sie ist vor Veranstaltungsbeginn zu entrichten. 
Ich akzeptiere die vorgenannten Teilnahmebedingungen und stimme der beschriebenen Datenverarbeitung 
zu. 

 
 

(Ort, Datum, Unterschrift des*der Teilnehmers*in bzw. bei Minderjährigen des*der 
Erziehungsberechtigten) 
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